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§ 1 Name, Sitz, Geschä6sjahr 
 
1. Der Verein Badminton Gemeinscha4 Grünau (kurz BG Grünau) hat seinen Sitz in Berlin. Er wird in das 

Vereinsregister eingetragen und erhält nach der Eintragung den Zusatz "e.V.". Die Vereinsfarben sind Grün 
und Schwarz. 

2. Der Verein strebt die Mitgliedscha4 in den Fachverbänden des Landessportbundes Berlin e.V., deren 
Sportarten im Verein betrieben werden, an und erkennt deren Satzungen und Ordnungen an. 

3. Das Geschä4sjahr ist das Kalenderjahr. 

 
§ 2 Zweck, Aufgaben und Grundsätze der TäDgkeit 
 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmiQelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des AbschniQs 

"steuerbegünsSgte Zwecke" der Abgabenordnung, und zwar durch Ausübung des Sports. Der Zweck wird 
verwirklicht insbesondere durch: 

a) die Förderung sportlicher Übungen und Leistungen in der Sportart Badminton 

b) die Förderung des Kinder- / Jugend- / Erwachsenen- / Breiten- / WeQkampfsports. 

c) die BerechSgung der Mitglieder, am regelmäßigen Training und an WeQkämpfen teilzunehmen; 

d) die OrganisaSon eines geordneten Sport-. Spiel- und Übungsbetriebes; 

e) die Durchführung eines leistungsorienSerten Trainingsbetriebes; 

f) die Teilnahme an sportspezifischen und übergreifenden Sport- und Vereinsveranstaltungen; 

g) Aus- und Weiterbildung sowie den Einsatz von Übungsleitern, Trainern und Helfern; 

h) die Beteiligungen an KooperaSonen, Sport- und Spielgemeinscha4en; 

i) die Erstellung sowie die Instandhaltung und Instandsetzung der dem Verein gehörenden oder durch 
ihn gepachteten Immobilien, Geräte und sonsSger durch den Verein genutzten Gegenstände. 

2. Der Verein ist selbstlos täSg; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtscha4liche Zwecke, 



3. Die Organe des Vereins (§ 8) üben ihre TäSgkeit ehrenamtlich aus, können jedoch für ihre TäSgkeit im Dienst 
des Vereins nach Vorstandsbeschluss und Haushaltslage angemessene Entschädigungen erhalten. Die 
Mitgliederversammlung ist zu informieren. 

4. MiQel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus MiQeln des Vereins. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünsSgt werden. 

5. Der Verein räumt den Angehörigen aller NaSonalitäten und Bevölkerungsgruppen gleiche Rechte ein und 
vertriQ den Grundsatz parteipoliSscher, religiöser und weltanschaulicher Toleranz und Neutralität. 

6.  Der Verein verurteilt jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie körperlicher, seelischer oder 
 sexualisierter Art ist. Insbesondere ist jede Diskriminierung aufgrund sexueller OrienSerung, 
geschlechtlicher IdenStät oder körperlicher Geschlechtsmerkmale untersagt. 

 
§ 3 Mitgliedscha6 
 
1. Der Verein besteht aus: 

a) erwachsenen Mitgliedern nach Vollendung des 18. Lebensjahres 

b) minderjährigen Mitgliedern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 

c) Ehrenmitgliedern 

d) Fördermitgliedern. 

2. Auf Antrag kann ein Mitglied das Ruhen seiner Mitgliedscha4 in Texiorm beim Vorstand beantragen 
(passives Mitglied). Dies kann insbesondere erfolgen bei längeren Abwesenheiten beruflicher Art oder 
aufgrund besonderer persönlicher oder familiärer Gründe. 

Während des Ruhens der Mitgliedscha4 sind die Mitgliedscha4srechte und Pflichten des Mitglieds 
ausgesetzt. 
 
Die Ruhendstellung der Mitgliedscha4 gilt längstens für 6 volle Kalendermonate. Das Mitglieds muss 
spätestens 7 Kalendertage vor Ablauf der vereinbarten Ruhendstellung seine ruhende Mitgliedscha4 in 
Texiorm für beendet erklären.  
Erfolgt keine fristgerechte Rückäußerung durch das Mitglied, gilt die Mitgliedscha4, als Form des AustriQs 
i.S.d. § 5 Nr. 5a dieser Satzung, als erloschen. 
 

3. Fördermitgliedscha4 
 Fördermitglieder unterstützen den Verein ideell und materiell. 

 
 
§ 4 Gliederung 
 
Für jede im Verein betriebene Sportart kann durch den Vorstand im Bedarfsfall eine eigene Abteilung gegründet 
werden. 

Die Abteilungen regeln ihre sportlichen und finanziellen Angelegenheiten selbst, soweit diese Satzung nichts 
anderes besSmmt oder das GesamSnteresse des Vereins nicht betroffen wird. 

 
Für die Abteilungsversammlungen sowie die Zusammensetzung und Wahlen der Abteilungsvorstände gelten die 
BesSmmungen dieser Satzung, die Abteilungen geben sich eigene Ordnungen, die jedoch in ÜbereinsSmmung 
mit dem GesamSnteresse des Vereins stehen müssen. Der Vorstand des Vereins muss den Ordnungen der 
einzelnen Abteilungen zusSmmen. 

 



§ 5 Erwerb und Verlust der Mitgliedscha6 
 
1. Dem Verein kann jede natürliche Person als Mitglied angehören. 

2. Die Mitgliedscha4 ist schri4lich, unter Anerkennung der Vereinssatzung zu beantragen. Über die Aufnahme 
entscheidet der Vorstand. Eine Ablehnung braucht nicht begründet zu werden. Bei Aufnahmeanträgen 
Minderjähriger ist die schri4liche ZusSmmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 

3. Die Aufnahme in den Verein ist davon abhängig, dass sich das Mitglied für die Dauer seiner Mitgliedscha4 
verpflichtet, am Bankeinzugsverfahren für die Mitgliedsbeiträge teilzunehmen. Das hat das Mitglied auf 
dem Aufnahmeantrag rechtsverbindlich zu erklären. Änderungen der Bankverbindung sind dem Verein 
unverzüglich mitzuteilen. 

4. Es gilt eine Probezeit von 3 Monaten. Die Probezeit beginnt mit dem Datum, das dem Mitglied aufgrund 
seines Aufnahmeantrages durch den Verein in Texiorm mitgeteilt wurde. 
Während dieser Zeit besitzt das Mitglied auf Probe kein SSmmrecht und darf auch keine FunkSonen 
bekleiden. Ausgenommen davon sind die Gründungsmitglieder.  

Über den Ausschluss eines Mitglieds auf Probe ist vom Vorstand innerhalb von 7 Tagen nach Beendigung 
der Probezeit durch Beschluss zu entscheiden und dem Mitglied bis zum Ende des Folgetages in Texiorm 
mitzuteilen. Der Beschluss muss nicht begründet werden. 
 
Die Mitgliedscha4 gilt bei Ausschluss als Form des AustriQs i.S.d. § 5 Nr. 5a dieser Satzung. Als Tag des 
AustriQs gilt der letzte Tag des Probezeitraumes. 
Erfolgt kein formeller Ausschluss des Mitglieds auf Probe, gilt die Probezeit mit Ablauf des letzten Tages des 
Probezeitraumes als beendet. Am Folgetag gilt das Mitglied als ordentliches Mitglied i.S.d. § 3 dieser 
Satzung. 
 

5. Die Mitgliedscha4 erlischt durch: 

a) AustriQ 

b) Ausschluss 

c) Tod 

d)  Löschung des Vereins. 

6. Der AustriQ muss dem Vorstand gegenüber in Texiorm erklärt werden. Die Kündigungsfrist beträgt 4 
Wochen zum Quartalsende. 

7. Nach Beendigung der Mitgliedscha4 bleibt die Zahlungspflicht der bis zu diesem Zeitpunkt fällig 
gewordenen Beträge bestehen. 

8. Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf Anteile aus dem Vermögen 
des Vereins. Andere Ansprüche eines ausgeschiedenen oder ausgeschlossenen Mitgliedes müssen binnen 
drei Monaten nach dem Erlöschen der Mitgliedscha4 durch eingeschriebenen Brief schri4lich dargelegt 
und geltend gemacht werden. 

 
§ 6 Rechte und Pflichten 
 
1. Die Mitglieder i.S.d. § 3 Nr. 1. a) bis c) dieser Satzung sind berechSgt, im Rahmen des Vereinszweckes an den 

Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

2. Alle Mitglieder sind verpflichtet, sich entsprechend der Satzung, den weiteren Ordnungen des Vereins sowie 
den Beschlüssen der Mitgliederversammlung zu verhalten. Die Mitglieder sind zur gegenseiSgen 
Rücksichtnahme und Kameradscha4 verpflichtet. 

3. Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen im Voraus und evtl. Umlagen für den Verein verpflichtet.  

4. Die Höhe der Beiträge und Umlagen beschließt die Mitgliederversammlung. Umlagen dürfen nur zur 
Erfüllung des Vereinszwecks beschlossen werden und zur Deckung eines größeren Finanzbedarfs des 



Vereins, der mit den regelmäßigen Beiträgen nicht erfüllt werden kann. Sie dürfen höchstens 1x pro Jahr und 
grundsätzlich nur bis zur Höhe eines halben Jahresmitgliedsbeitrages erhoben werden.  

5. Alles Weitere regelt die Beitragsordnung. 

6. Der Vorstand wird ermächSgt, Beiträge auf begründeten Antrag zu stunden, zu ermäßigen oder zu erlassen. 
Ein Rechtsanspruch auf Ratenzahlung und/oder Stundung der Beitragsschuld besteht nicht. 

7. Die Abteilungen dürfen zusätzliche Beiträge in ihrer Abteilungsmitgliederversammlung beschließen. 
 

§ 7 Maßregelung 

1. Gegen Mitglieder können vom Vorstand Maßregelungen beschlossen werden: 

a. wegen erheblicher Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtungen bzw. Verstoßes gegen Ordnungen 
und Beschlüsse 

b. wegen Zahlungsrückstandes mit Beiträgen von mehr als einem Halbjahresbeitrag trotz Mahnung, 

c.  wegen vereinsschädigenden Verhaltens, eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des 
Vereins oder groben unsportlichen Verhaltens 

d. wegen unehrenha4er Handlungen 

e. wegen schwerwiegender Verstöße gegen das Verbot von Gewalt entsprechend § 2.6. 

2. Maßregelungen sind: 

a. Verweis 

b. befristetes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb sowie an Veranstaltungen des Vereins 

c. Streichung von der Mitgliederliste 

d. d. Ausschluss aus dem Verein 

 
3. In den Fällen § 7.1. a, c, d, e ist vor der Entscheidung dem betroffenen Mitglied die Gelegenheit zu geben, 

sich zu äußern.  

Das Mitglied ist zu der Verhandlung des Vorstandes über die Maßregelung unter Einhaltung einer 
Mindesirist von 10 Tagen in Texiorm zu laden. Diese Frist beginnt mit dem Tag der Absendung. 

Die Entscheidung über die Maßregelung ist dem Betroffenen in Texiorm zuzusenden.  

Gegen die Entscheidung ist die Berufung an den Schlichtungsausschuss zulässig. Die Berufung ist binnen 
zwei Wochen nach Zugang der Entscheidung schri4lich einzulegen.  

Der Schlichtungsausschuss entscheidet endgülSg. Der Bescheid gilt als zugegangen mit dem driQen Tag nach 
Aufgabe der Post an die letzte dem Verein bekannte Adresse des Betroffenen. 

4. Im Fall § 7.1. b erfolgt eine Streichung von der Mitgliederliste ohne vorherige Anhörung des Mitgliedes. 

Das Recht auf gerichtliche Nachprüfung der Entscheidungen bleibt unberührt. 
 

§ 8 Organe 

Die Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand 
c) der Schlichtungsausschuss 

 

 



§ 9 Die Mitgliederversammlung 

1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Die wichSgste Mitgliederversammlung ist die 
Hauptversammlung. Diese ist zuständig für: 

a) Entgegennahme der Berichte des Vorstandes 

b) Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer 

c) Entlastung und Wahl des Vorstandes 

d) Wahl der Kassenprüfer 

e) Wahl von Mitgliedern für Ausschüsse 

f) Festsetzung von Beiträgen und Umlagen sowie deren Fälligkeiten 

g) Genehmigung des Haushaltsplanes 

h)  Satzungsänderungen  

i)  Beschlussfassung über Anträge 

j) Verhandlung der Berufung gegen eine Maßregelung (S 7.3) 

k) Ernennung/Abberufung von Ehrenmitgliedern nach S 13 

f) Auflösung des Vereins 

2. Die Hauptversammlung findet mindestens einmal jährlich staQ; sie sollte im 1. Quartal des Kalenderjahres 
durchgeführt werden. 

3. Die Einberufung von Mitgliederversammlungen erfolgt durch den Vorstand miQels schri4licher Einladung. 
Mitglieder, die eine E-Mail-Adresse beim Vorstand hinterlegt haben, bekommen die Einladung miQels 
elektronischer Post. Für den Nachweis der frist- und ordnungsgemäßen Einladung reicht die Absendung der 
Einladung an die dem Verein bekannte Adresse aus. 

Zwischen dem Tag der Einladung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von mindestens zwei / 
und höchstens vier Wochen liegen. Mit der schri4lichen Einberufung der Mitgliederversammlung ist die 
Tagesordnung mitzuteilen. Anträge auf Satzungsänderungen müssen bei der Bekanntgabe der 
Tagesordnung wörtlich mitgeteilt werden. 

4. Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahi der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Bei 
Beschlüssen und Wahlen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen gülSgen SSmmen. 

SSmmenthaltungen gelten nicht als abgegebene SSmmen; SSmmengleichheit bedeutet Ablehnung. 

5. Satzungsänderungen sowie Änderungen des Vereinszwecks erfordern eine ZweidriQelmehrheit der 
abgegebenen gülSgen SSmmen. 

6. Bei Wahlen muss eine geheime AbsSmmung erfolgen, wenn die Mehrheit der sSmmberechSgten 
Anwesenden das beschließt. 

7. Anträge können gestellt werden: 

a) von jedem erwachsenen Mitglied (§ 3a) 

b) vom Vorstand. 

8. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss vom Vorstand einberufen werden, wenn das 
Vereinsinteresse es erfordert oder wenn mindestens 5 der Mitglieder die Einberufung schri4lich und unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe fordern. 

9. Anträge müssen mindestens 1 Woche vor der Mitgliederversammlung schri4lich beim Vorstand des Vereins 
eingegangen sein. Später eingehende Anträge dürfen in der Mitgliederversammlung nur behandelt werden, 
wenn ihre Dringlichkeit mit ZweidriQelmehrheit bejaht wird. Anträge auf Satzungsänderungen, die nicht auf 
der Tagesordnung stehen, werden auf einer der nächsten Mitgliederversammlungen behandelt. 
Dringlichkeitsanträge auf Satzungsänderungen sind ausgeschlossen. 

 
 



§ 10 SDmmrecht und Wählbarkeit 
 
1. Mitglieder i.S.d. § 3 Nr. 1.a) bis c) dieser Satzung, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, besitzen SSmm- 

und Wahlrecht (akSves Wahlrecht). 

2. Das SSmmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. 

3. Gewählt werden können alle volljährigen und geschä4sfähigen Mitglieder des Vereins. 

4. Mitglieder, denen kein SSmmrecht zusteht, können an den Mitgliederversammlungen teilnehmen. 

 

§ 11 Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus: 

a) dem Vorsitzenden 

b) dem Stellvertretenden  

c) dem Kassenwart 

d) dem Jugend-/Sportwart 

2.  Der Vorstand führt die Geschä4e im Sinne der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Er 
fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei SSmmengleichheit entscheidet die SSmme des 
Vorsitzenden bzw. bei dessen Abwesenheit seines Stellvertreters. Der Vorstand ordnet und überwacht die 
Angelegenheiten des Vereins, die TäSgkeit der Abteilungen und berichtet der Mitgliederversammlung über 
seine TäSgkeit. Der Vorstand ist berechSgt, für besSmmte Zwecke Ausschüsse einzusetzen. Er kann 
verbindliche Ordnungen erlassen. 

3. Vorstand im Sinne S 26 BGB sind: 

a. der Vorsitzende 

b. der Stellvertretende Vorsitzende 

c. der Kassenwart 

d. der Jugend-/Sportwart 

Gerichtlich und außergerichtlich wird der Verein durch mindestens zwei der vorstehend genannten 
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. 

4.  Die Mitglieder des Vorstandes werden für jeweils zwei Jahre gewählt. Sie bleiben im Amt. bis ein neuer 
Vorstand gewählt ist. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf der Amtszeit aus, so wählt die 
Mitgliederversammlung für den Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied. Kann diese 
Mitgliederversammlung nicht zeitnah starinden, ist der Vorstand berechSgt, diese VorstandsposiSon 
vorübergehend kommissarisch zu besetzen, ohne den Status eines Vorstandsmitgliedes. 

5.  Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorsitzenden oder einen durch ihn Beau4ragten geleitet. Von 
den Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen werden Protokolle angeferSgt, die vom 
Vorsitzenden bzw. seinem Beau4ragten und dem Schri4führer unterzeichnet werden. 

6.  Das Protokoll der Mitgliederversammlung ist spätestens 2 Wochen nach der Mitgliederversammlung per E-
Mail an die Mitglieder zu versenden. 

 

§ 12 Ehrenmitglieder 

Durch die Mitgliederversammlung können Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, 
mit einfacher Mehrheit der anwesenden SSmmberechSgten zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
Ehrenmitglieder werden auf Lebenszeit durch die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit ernannt Sie 
besitzen SSmmrecht und sind von der Entrichtung von Beiträgen befreit. 

 
 



§ 13 Schlichtungsausschuss 

Der Schlichtungsausschuss besteht aus drei erwachsenen Mitgliedern, die nicht dem Vorstand angehören dürfen. 
Er wird bei Bedarf für zwei Jahre gewählt. Die Entscheidungen des Ausschusses sind Handlungsempfehlungen für 
den Vorstand. 

 
§ 14 Kassenprüfer 

1. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand 
oder einem Ausschuss angehören dürfen. 

2. Die Kassenprüfer haben die Kasse Konten des Vereins einschließlich der Bücher und Belege mindestens 
einmal im Geschä4sjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen und dem Vorstand jeweils schri4lich Bericht zu 
erstaQen. 

3. Die Kassenprüfer erstaQen der Mitgliederversammlung einen Prüsericht und beantragen bei 
ordnungsgemäßer Fühlung der Kassengeschä4e die Entlastung des Kassenwartes und des übrigen 
Vorstandes. 

 
§ 15 Auflösung 

1.  Über die Auflösung des Vereins entscheidet eine hierfür eigens einzuberufende Mitgliederversammlung mit 
ZweidriQelmehrheit der abgegebenen SSmmen. 

2. Liquidatoren sind der erste Vorsitzende und der Kassenwart. Die Mitgliederversammlung ist berechSgt, zwei 
andere Vereinsmitglieder als Liquidatoren zu benennen. 

3. Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall des steuerbegünsSgten Zwecks gemäß S 2 dieser Satzung fällt das 
Vermögen des Vereins, soweit es bestehende Verbindlichkeiten übersteigt, dem Landessportbund Berlin 
e.V. zu, der es ausschließlich und unmiQelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 

§ 16 Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen Ihrer Mitgliedscha4 von Ihnen erhalten. Zudem 
verarbeiten wir — soweit dies im Rahmen der Erfüllung der Mitgliedscha4 erforderlich ist — personenbezogene 
Daten, die wir von DriQen zulässigerweise erhalten (z.B. Behörden, Ämtern, Verbänden oder Versicherungen). 

Relevante personenbezogene Daten sind insbesondere Personalien (Name, Adresse, Geschlecht und andere 
Kontaktdaten (z. B. Telefonnummer oder E-Mail-Adresse), Geburtsdatum), Bankverbindungsdaten, ggf. Daten im 
Zusammenhang mit der Teilnahme an Sportangeboten (z.B. Trainingsdaten, Fortbildungsdaten bei Trainern, 
Übungsleitern usw., Fotos mit Einwilligung oder auf der Basis von Spiel- oder WeQkampfordnungen). Ferner kann 
es im Einzelfall erforderlich sein, IdenStätsdaten auf der Basis eines amtlichen Ausweises zu erfassen. 

Darüber hinaus können dies auch Daten aus Logfiles, zur Überwachung der Internet- und Emailnutzung (soweit 
zulässig) und dem Zugang zu IT-Kernsystemen, sein. 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), 
dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und bereichsspezifischen Datenschutznormen, Satzungen und 
Ordnungen von Verbänden im Bereich WeQkampf- und Spielbetrieb, sofern dieses im Rahmen des 
wahrgenommenen Sportangebotes erforderlich ist. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 2 EU-DSGVO) erfolgt zur Begründung, Durchführung und 
Beendigung der Mitgliedscha4. Der Zweck der Verarbeitung richtet sich in erster Linie nach den Notwendigkeiten 
der Durchführung der Mitgliedscha4 (Beitragszahlungen, Abgabe von Beiträgen an Fachverbände und 
Sportversicherung, Beantragung von Zuschüssen, Melde- und Leistungsdaten bei Teilnahme am WeQkampf- und 
Spielbetrieb). 

Soweit erforderlich. verarbeiten wir Ihre Daten darüber hinaus zur Wahrung berechSgter Interessen von uns oder 
von DriQen. Beispielsweise: 

• Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen StreiSgkeiten, 

• Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebst 



• Verhinderung und Auwlärung von Stra4aten, 

• Videoüberwachungen zur Wahrung des Hausrechts, zur Sammlung von 

• BeweismiQeln bei Überfällen und Betrugsdelikten, 

• Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (ZB. ZutriQskontrollen), 

• Maßnahmen zur Sicherstellung des Hausrechts, 

• Maßnahmen zur Planung und Weiterentwicklung, 

Zur Aufdeckung von Stra4aten dürfen Ihre personenbezogenen Daten nur dann verarbeitet werden, wenn zu 
dokumenSerende tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass Sie im Rahmen der Mitgliedscha4 
eine Stra4at begangen haben, die Verarbeitung zur Aufdeckung erforderlich ist und Ihr schutzwürdiges Interesse 
an dem Ausschluss der Verarbeitung nicht überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick auf den Anlass 
nicht unverhältnismäßig sind. 

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für besSmmte Zwecke erteilt 
haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung 
kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen. BiQe beachten 
Sie, dass der Widerruf erst für die Zukun4 wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon 
nicht betroffen. 

Zudem unterliegen wir als Verein diversen rechtlichen Verpflichtungen aus Gesetzen, Satzungen und Ordnungen 
aus Mitgliedscha4en, wie z. B. Anforderungen aus Steuergesetze, Mitgliedscha4en in Fachverbänden und 
Dachverbänden. Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören unter anderem Maßnahmen zur Erfüllung 
steuerrechtlicher Pflichten sowie die Meldung von Daten Dach- und Fachverbände. 

Ferner verarbeiten wir Ihre Daten zur Erfüllung von Meldepflichten gegenüber Ämtern, Versicherungen und 
Behörden, jeweils auf Grundlage einer gesetzlichen Verpflichtung. 

Innerhalb des Vereins erhalten diejenigen Bereiche Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der Mitgliedscha4 oder 
gesetzlichen Pflichten benöSgen. 

Auch von uns eingesetzte Au4ragsverarbeiter können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten. Diese sind 
uns gegenüber vertraglich zur Einhaltung derselben Datenschutzstandards verpflichtet, dürfen Ihre 
personenbezogenen Daten lediglich im gleichen Umfang und zu den gleichen Zwecken wie wir verarbeiten und 
sind unseren Weisungen unterworfen. Dies sind Unternehmen in den Kategorien, IT-Dienstleistungen, LogisSk, 
sowie TelekommunikaSon. 

Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb des Vereins ist zunächst zu beachten, dass wir die 
geltenden Datenschutzvorschri4en beachten. 

InformaSonen über Sie dürfen wir nur weitergeben, wenn gesetzliche BesSmmungen, Satzungen oder 
Ordnungen auf der Basis der Mitgliedscha4 dies gebieten, Sie eingewilligt haben oder wir zur Erteilung einer 
Auskun4 befugt sind. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten z. B. sein: 

• Bezirks-, Landes- und Bundesfachverbände, je nach wahrgenommener Sportart 

• Bezirks-, Landes- und Bundesdachverbände (z. B. Bezirkssportverband, Landessportverband) 

• Öffentliche Stellen und InsStuSonen (z. B. Ämter, Behörden) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder 
behördlichen Verpflichtung; 

• Stellen zur Durchführung von Inkasso-Leistungen. 

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur DatenübermiQlung 
erteilt haben. 

Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer Ihrer 
Mitgliedscha4. 

Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Ausewahrungs- und DokumentaSonspflichten, die sich unter 
anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO) oder Satzungen und Ordnungen 
ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Ausewahrung bzw. DokumentaSon betragen zwei bis zehn Jahre. 

Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach 
den SS 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) bis zu dreißig Jahre betragen können, wobei die regelmäßige 
Verjährungsfrist drei Jahre beträgt. 



Sobald die Speicherung der Daten nicht mehr zur Durchführung der Mitgliedscha4 erforderlich ist und keine 
gesetzlichen Ausewahrungsfristen bestehen, werden Ihre Daten unverzüglich gelöscht. 

Eine DatenübermiQlung in DriQstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtscha4sraums -EWR) findet 
grundsätzlich nicht staQ. 

Eine DatenübermiQlung in DriQstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtscha4sraums -EWR) kann im 
Einzelfall starinden, soweit dies zur Ausführung Ihrer Mitgliedscha4 (z. B. WeQkamp4eilnahmen) erforderlich, 
gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben. 

Über Einzelheiten werden wir Sie, sofern gesetzlich vorgegeben, gesondert informieren. 

Jede betroffene Person hat im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben das Recht auf Auskun4 über die Verarbeitung 
seiner personenbezogenen Daten, das Recht auf 

BerichSgung, das Recht auf Löschung, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht 
gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht 
bei einer Datenschubaufsichtsbehörde. 

Im Rahmen Ihre Mitgliedscha4 müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die 
Aufnahme und Durchführung der Mitgliedschaf erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich oder 
durch Satzungen und Ordnungen verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel die Durchführung 
der Mitgliedscha4 ablehnen müssen. 

Insbesondere sind wir zum Teil nach Vorschri4en aus  oder Ordnungen vor allem im WeQkampf- und 
Spielbetrieb verpflichtet, Sie vor der Teilnahme beispielsweise anhand Ihres Personalausweises zu idenSfizieren 
und dabei Ihren Namen, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit sowie Ihre Wohnanschri4 zu erheben. 

Wir nutzen keine automaSsierten Verarbeitungsprozesse zur Herbeiführung einer Entscheidung über die 
Begründung und Durchführung Ihrer Mitgliedscha4. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werde 
in wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist. 

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten automaSsiert mit dem Ziel, besSmmte persönliche Aspekte zu bewerten 
(Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in folgenden Fällen ein: 

• Altersstrukturen und Wahrnehmung von Angeboten zu Meldezwecken an Fach- und Dachverbände 

• Analyse von Sportangeboten zur Weiterentwicklung und OpSmierung unserer Angebote 

Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen SituaSon ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund einer Datenverarbeitung im öffentlichen 
Interesse und einer Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung erfolgt, Widerspruch 
einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese BesSmmung gestütztes Profiling. 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir 
können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und 
Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 

 
§ 17 Inkra6treten 

Sie triQ nach der Eintragung in das Vereinsregister in Kra4. 


